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Nachtrag
ru der Bekanntmachung Nr. V. II. 206111. 15. K. R. R., betreffend Befchlagnahme und Beftandserbcbunc

von Hubbaumholz und flehenden Huhbäumen vom 15. Januar 1916,

t Nr. H. n. 235|$.'17. K. R. fl.,
betreffend Befchlagnahme und Beftondserhebung von Nukbaum-

und IHahagoniholz . vom 15. September 1917.
. Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen
fcs Königlichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach den
altzemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschriften ge¬
mäß 8 6 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S . 376) *) und jede Zuwiderhandlung gegen die
Weldebestimmungen gemäß 8 5 der Bekanntmachung über
Luskunstspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gefetzbl.
5. 604) **), bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Han¬
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Septemb r
1915 (Reichs-Gefetzbl, S . 603) untersagt werden.

8 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:
1. Nußbaumschnittholz in einer Mindeststärke von

5 Millimeter , einer Mindestlänge von 1 Meter und
einer Mindestbreite von 10 Zentimeter;

2. Nußbaumblöcke , aus denen die vorbezeichneten Ruß-
bwumschnitthölzer gefertigt werden können;

3. Mahagonischnittholz in einer Mindeststärke von
5 Millimeter , einer Mindestlänge von 1 Meter und
einer Mindestbreite von 10 Zentimeter;

4. Mahagoniblöcke , aus denen die vorbezeichneten Maha¬
gonischnitthölzer gefertigt werden ' können.

8 2. 0
Beschlagnahme.

* Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(81) werden hiermit beschlagnahmt.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
lu 10 000 Mk. wird, ioiern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafft, beschädigt oder zerstört verwendet, verkauft oder
kaust oder ein anderes Veräußerungs. oder Erwerbsge«
schüft über ihn abschlleßt;

3. wer der Verpflichtung. die beschlagnahmten Gegenstände
M verwahren und pfleglich zu behandln , zuwiderhondelt;

. 4. .wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider-
handelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
"der wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder
n>er vorsätzlich die Einsicht in die Geschäftsbriefe oder Geschäftsbücher
"der die Besichtigung oder Untersuchung der Betriebseinrichtungen
"der Räume verweigerl, oder wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
«>Serbücher einzurichten oder zu führen unterläßt, wird mit Ge-
längnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark
"der mit einer dieser Strafen bestraft; auch können Vorräte, die
"" schwiegen worden sind, im Urteile als dem Staate verfallen
Wärt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftspflichtigen
Schoren oder nicht. ,

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund biefer̂Be-
"Nntmachung verpflichtet ist, nicht - der gefetzten Frist erteilt oder
"»richtig« oder unvollständige Angaben macht, oder wer fahrlässig
>e vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unter-
"ttt, wird mit Geldstrafe bis au 3000 Mark bestraft.

Kohlenversorgung gewerblicher Verbraucher.
^ Für die Brennstoffversorgung gewerblicher Verbraucher mit
»lern Monatsbedarf von 10 Tonnen (200 Ztr.) und mehr ist es
?°» größter Wichtigkeit , daß sie die durch die Bekanntmachung

Reichskommissars für die Kohlenverteilung vom 8. August
(Reichsanzeiger Nr . 192) geforderten Meldungen in der

,om 1. bis 5. September 1917 genau und rechtzeitig an die
"geschriebenen Stellen erstatten. Wer die Meldekarten nicht
s-Htzettig abliefert , hat keine Aussicht, im Oktober beliefert zu
-Men , weil die Karten als Grundlage für die Kohlenverteilung
'"»m werden.

. . Zwischenlieferer (Händler ) haben auf unverzügliche Weiter-
"""" der Meldekarten (§ 6 der Bekanntmachung vom 17.

8 3-
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hot die Wirkung , daß die Bornohme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschästliche Verfügungen über sie
nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz der Beschlagnahme
sind alle Veränderungen und Verfügungen zulässig, die mit
Einwilligung der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich
Preuß 'fchen Kriegsministeriums erfolgen.

8 4.
Lieferung «- und Derarbeitungserlaubnls.

Trotz der Beschlagnahme ist die Lieferung und Verarbei¬
tung der im 8 1 bezeichneten Gegenstände zur Herstellung
von Luftschrauben zwecks Erfüllung von Aufträgen der
Heeresverwaltung gestattet.

Der Verarbeiter muß seinem Lieferer einen vom Kriegs-
v^. band der Flugzeugindustrie , Berlin W , Lützowstr. 107, aus¬
gestellten Belegschein übergeben , sofern er zur Erfüllung der¬
artiger Aufträge beschlagnahmte Gegenstände beziehen will.

8 5-
- Freigaben.

Die Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums ift berechtigt , beschlagnahmte Gegen¬
stände freizugeben . Anträge auf Freigabe sind an die Kriegs-
Rohstoff -Abteilung , Sekt . H . II , des Königlich Preußischen'
Kriegsministeriums , Berlin SW 48, Verl . Hedemannstr . 10,
zu richten . Den Anträgen ist eine gutachtliche Aeußerung
eines von einer Handelskammer bestimmten oder vom Ge¬
richt allgemein beeideten Sachverständigen beizusügen , baß
die Hölzer , deren Freigabe beantragt wird , zur Anfertigung
von Gewehrschästen oder zum Bau von Luftschrauben und
Flugzeugen ungeeignet sind.

8 6-
Meldepflicht.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 1) unterliegen einer Meldepflicht nach Maßgabe der amt¬
lichen Meldescheine (8 9).

8 7.
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche beschlagnahmte Gegenstände

aus Anlaß ihres Handels - oder Gewerbebetriebs in
Gewahrsam haben *);

2. öffentlich-rechtliche Körperschaffen und Verbände,
welche beschlagnahmte Gegenstände in Gewahrsam
haben.

8 8.
Stichtag , Meldefrist , Meldestelle.

Für die Meldepflicht ist der bei Beginn des 15. Sep¬
tember 1917 (Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand an
meldepflichtigen Gegenständen maßgebend . Die Meldungen

*) Anmerkung: Ländliche Besitzer und Gartenbesitzer unter¬
liegen danach der Meldepflicht nur, sofern sie unter Ziffer 1 fallen,

6. 17, Reichsanzeiger Nr . 145) an ihre Vorliefrrer besonders z«
achten. Saumselige Weitergabe kann zur Folge haben, daß Zu¬
weisung der betreffenden Mengen nicht möglich ist. Händler
nehmen zweckmäßig Abschriften der Karte zu ihren Akten mit
einem genauen Vermerk , welcher Verbrauchergruppe der meldende
Verbraucher angehört.

Annahme der Meldekarten darf von dem bisherigen Lieferer
Sicht verweigert werden. Wenn ein bisheriger Lieferer die An¬
nahme der Meldekarten trotzdem verweigert , oder wenn ein neu
eröffneter Betrieb keinen Lieferer zur Annahme seiner Meldekarten
bereit findet, so ist neben der ohnehin für den Reichskommissar
für die Kohlenverteilung in Berlin bestimmten Meldekarte die
für den Lieferer bestimmte Meldekarte dem Reichskommissar für
die Kohlenverteilung in Berlin mit einem besonderen Begleit¬

end bis zum 25 . September an die Holz-Meldestelle der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums in Berlin SW . 11, Königgrätzer Str . 100 A,
zu erstatten.

8 9.
, Art der Meldung.

Die Meldungen haben auf den amtlichen Meldescheinen
zu erfolgen , die bei der Holz-Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums in
Berlin SW . 11, Königgrätzer Str . 100A, durch Postkarte
anzufordern sind. Die Postkarte hat keine weiteren Mittei¬
lungen als b'ie Anforderung der Meldescheine und die Auf¬
schrift „Nußbaum - und Mahagoniausnahme " zu enthalten.

Für jede gesonderte Lagerstelle ist ein besonderer Melde¬
schein anzusordern und auszusüllen.

Aus derselben Lagerstelle befindliche meldepflichtige Ge¬
genstände , die teils dem Meldepflichtigen , teils anderen Per¬
sonen gehören , sind entsprechend auf getrennten Meldescheinen
anzumelden.

8 io.
Lagerbuchführung.

Ueber die meldepflichtigen Gegenstände ist ein Lagerbuch
zu führen , aus dem jede Aenderung der meldepftichttgen Dor-
ratsmengen und ihre Verwendung ersichtlich jein muß . So¬
weit ein derartiges Lagerbuch bereits geführt wird , braucht
ein besonderes nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten der Militär - oder Polizeibehörden ist jeder¬
zeit die Prüfung des Lagerbuches , der Geschäftsbriefe , Ge¬
schäftsbücher , sowie die Besichtigung und Untersuchung der
Betriebselnrichtungen und Räume zu gestatten , in denen mel¬
depflichtige Gegenstände erzeugt , gelagert , feilgehalten werden
oder zu vermuten sind.

8 11.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge sind an die Holz-Meldestelle
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
SW . 11, Königgrätzerstr . 100 A, zu richten und am Kopfe
des Schreibens mit dem Vermerk ; „Nußbaum - und Maha¬
goniausnahme " zu versehen.

8 12.
Inkrafttxeten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 15. September 191?
in Kraft.

Gleichzeitig treten die Vorschriften des 8 2 Nr. 1 und des
8 4 der Bekanntmachung V. II. 206/11. 15. fl. R. A. be¬
treffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von Nußbaum¬
holz und stehenden Nutzbäumen vom 15. Januar 1916 bezüg¬
lich der in 8 1 der vorliegenden Bekanntmachungbezeichneten
Gegenstände autzee Kraft. - -

Mainz , den 15 . September 1917.

Der«oitperncur der Teftung Mainz.

schreiben einzusenffen, in , welchem anzugeben ist, aus welchem
Grunde die Meldekarte nicht an einen Lieferer gegeben wurde
und welcher Lieferer vorgeschlagen wird.

Meldungen derselben Bedarfsmengen bei mehreren Lieferern
find verboten und werden bestraft.

Falls ein Lieferer (Händler ) die in einer Meldekarte aufge¬
führten Brennstoffe von mehreren Borlieferern bezieht, so gibt er
nicht die urschristtiche Meldekarte weiter, sondern verteilt deren
Inhalt auf neue Meldekarten , die an die einzelnen Vorlieferer
weiterzugeben sind. Die Mengen der neuen Meldekarten dürfen
zusammen nicht mehr ergeben, als die urschriftlicheKarte. Jede
neue Meldekarte hat:

1. die auf diese Karte entfallende Menge , sowie
2. in einer Gesamtsumme die auf andere Karten verteilte



amtliches Blättern aufmerksam gemacht. Die Anordnung
erstreckt sich auf die schon einmal verfügte Meldepflicht und
weiter auf die Verpflichtung, daß diejenigen Empfänger, die
Brennstoffe ein geführt haben und weiter einführen, ein Drittel
davon zur Verfügung des Kreisausschusses zu halten haben.
Zuwiderhandlungen werden bestraft. Die Meldepflicht ist
eine sehr umfassende. Sie erstreckt sich nicht nur auf Händler,
sondern auch auf alle Privatleute, die unmittelbar Kohlen
bezogen haben und künftig noch beziehen. Die Anordnung
hat rückwirkende Kraft bis zum 1. August. Ihre Befolgung
wird scharf überwacht werden an Hand der' Meldungen, die
die Güterabfertigungendem Kreisausschusse gleichfalls zu
erstatten haben.

Neudorf, Rheingau, 18. Sept. Im hohen Alter
von über 91 Jahren verschied gestern abend nach kürzerem
Leiden dahier Herr Weingutsbesitzer ValentinKindlinger.
Ter Verstorbene, eine im ganzen Rheingaukreise und weit
über dessen Grenzen hinaus wohlbekannte und hochange-
sehene Persönlichkeit bekleidete viele Ehrenämter und hat sich
durch sein vielseitiges Wissen sowohl als langjähriges Mit-
glied des Kreisausschusses wie auch als Beigeordneter in
seiner engeren Heimat Neudorf als wertgeschätzter Mitar¬
beiter betätigt. Dadurch und durch feine schlichte Einfach-
heit und sein biederes Wesen hat siü der Entschlafene un-
zählige dankbare Freunde in allen Kreisen der Bevölkerung
erworben, die ihm alle ein dauerndes ehrenvolles Andenken
bewahren werden.

* Aus dem Rheingau, 17 Sept Näh - und Stopf¬
garn  im freien Handel bleibt ausschließlich dem Bedarf der
Zivilbevölkerung Vorbehalten. Allen Dienststellen des Heeres
und der Marine ist untersagt worden, Aufträge, zu deren
Erledigung Näh- und Stopfgarn nötig ist, mit der Bedingung
zu vergeben, daß der Lieferer das Garn selbst zu beschaffen
hat. Die vergebenden Stellen haben dem Lieferer das nötige
Garn zur Verfügung zu stellen.

* Ein hübsches Stückchep, für dessen Wahrheit sich der
Erzähler verbürgt, hat sich in Wiesbaden  ereignet. Ein
Wiesbadener Junge war von seinen Eltern auf die benach¬
barten ländlichen Ortschaften geschickt worden, um einige
Kartoffeln aufzutreiben. Er brachte zehn Pfund zusammen;
auf dem Heimweg nahm sie ihm ein Feldhüter ab. Der

Junge bemerkte nun, wie der Feldhüter den Kartoffelsack in '
einem Kornacker unterbrachte und weiterging. Als die Lust
rein war, schlich der Junge herbei, holte sich den Sack
wieder und erreichte damit glücklich die städtische Grenze
und das elterliche Haus. Wer beschreibt nun aber das Er-
staunen der ganzen Familie, als sie beim Oeffnen des Sackes
obenauf vier Pfund frische Butter  fand ??!

* Mainz, 17. Sept. General der Infanterie von
Kathen,  unser früherer Gouverneur, einer der Führer bei
den Kämpfen um Riga, wurde vom Kaiser durch Verleihung
des Eichenlaubs zum Orden Pour le merite ausgezeichnet.

* Höchst, 16. Sept. In der Griesheimer Lebensmittel¬
verteilungsstelle schlug eine junge Verkäuferin einer alten
Frau, als sich diese mit Recht darüber beschwerte, daß das
Mädchen„besseren" Kunden beim Warenverkauf den Vorzug
gab, mehreremale mit der Faust ins Gesicht.  Das
Höchster Schöffengericht oerurteilte die Verkäuferin zu 100
Mark Geldstrafe. Nur seine bisherige Unbescholtenheit
schützte das Mädchen vor der beantragten Gefängnisstrafe.

* Höchst, 17. Sept. Selbsthilfe.  Die Farbwerke
haben gemeinsam mit der Badischen Anilin- und Sodafabrik
Ludwigshafen in der Pfalz größere Mengen Pfälzer Rot¬
weintrauben unmittelbar bei den Winzern gekauft. Die
Werke lassen die Trauben auf eigene Rechnung keltern und
den dabei gewonnenen Wein durch Fachleute ausbauen.
Nach der Reife wird alsdann der Wein zum Selbstkosten¬
preis an die Mitglieder und Angestellten der Werke abgegebn.

Schweres Eisenbahnunglück bei Limburg.
* Limburg, 17. Sept. Heute früh hat auf der ein¬

gleisigen Strecke der Westerwaldbahn zwischen Wilsenroth
und Wilmenrod ein Zusammenstoß von zwei
Persowenzügen  stattgesunden, derum 5 Uhr von Limburg
abführende Personenzug stieß mit dem um5.43 Uhr von Wester¬
burg abfahrenden Personenzug zusammen. Der Postwagen
ist verbrannt und ein Wagen 4. Klasse zerstört. Fünf
Personen sind tot , sechs schwer oerletzt  und
eine Anzahl von Personen leicht verletzt. Ein Hilfszug von
Limburg ist an der Unglücksftelle eingetryffen.

Verantwortlich: Adam Etienne,  Oestrich.

□ Tie erste Kriegsanleihe vor drei Jahren . ^
19. September im Jahre des Kriegsbeginns 1914 wird «
der Geschichte unseres nationalen Opfersinns ein dauernd
Merkstein sein. Vor drei Jahren am 19. September wurde
der erste deutsche Finanzsieg bekanntgegeben. Das deutsche
Volk, bereit, dem Vaterlande zu geben, was des Vater,
landes ist. hatte einmütig begriffen, daß zu einem
von so gewaltigen Ausmaßen in erster und letzter
Geld und nochmals Geld gehöre, und als der Ruf an die
Heimat erging: „Zeichnet Kriegsanleihe!", da wurden inr
Lande die finanziellen Streitkräfte mobil, da vollzog sich
in wenigen Tagen unter Teilnahme aller Schichten und
Stände der Aufmarsch der Millionen und Milliarden. In
jener Einigkeit, die das deutsche Volk so stark und unüber¬
windlich macht, wurde als Ergebnis der ersten Kriegs,
anleihe die gewaltige Summe von 4,46 Milliarden er¬
reicht, eine Leistung, die bis dahin noch von keinem Volke
der Welt erzielt worden war. Das Resultat der ersten
deutschen Kriegsanleihe vom 19. September 1914 hat
den Glauben an die Allmacht britischen Goldes arg ins
Wanken gebracht. Mit jenem Tage hat zugleich ein ruhm¬
reiches Kapitel deutscher Finanzgeschichte begonnen, und
wir haben durch die Aufbringung weiterer fünf Krfigs-
anleihen seither bewiesen, daß uns im Kampf um Haus
und Herd der Atem nicht ausgeht. Rund sechzig Milliarden
hat das deutsche Volk in drei Jahren härtesten Karnpfes
auf dem Altar des Vaterlandes dargebracht, und wahrend
unsere Feinde immer tiefer in die Schuldknechtschaft
Amerikas geraten und dem wirtschaftlichen und finanziellen
Zerfall mit eherner Notwendigkeit zutreiben, bat das Geld
rm deutschen Lande Handel und Industrie befruchtet und
dem Wirtschaftsleben über die Not des Krieges hinweg¬
geholfen. „Die letzte Milliarde wird siegen", haben Eng¬
lands Minister verzweifelt ausgerufen. Uns solls recht
sein! Die letzte Milliarde wird aller Voraussicht
nach vom deutschen Volke am Tage der Entscheidung
präsentiert und in die Wagschale des Sieges geworfen
werden, dafür bürgt uns der Geist der Vaterlandsliebe
und der unbegrenzten Opferwilligkeit, der nach drei Jahren
bittersten Existenzkampfes noch so frisch und ungebrochen
ist wie am ersten Tag. Die siebente Kriegsanleihe
wird es erneut  beweisen.

Elekti *. install . - Material
Plack , Wiesbaden, ÄÄÜ Td. m

Wer-vmtelgrning.
freitilg, den ri. September ds. 3$.

vormittags 11 Uhr,
kommt im Kellerhaus des Pfarrhofes zu Neudorf eine
gute, nur einige Jahre gebrauchte, der Gemeinde Neudorf
gehörige eiserne

Statt jeher  belonöeren Anzeige.

Jahrgang ,j
lOOOer
Winket n. l?lj.I

SU

Am 17. dss. Mts . entschlief nach längerem Leiden unser guter
Onkel, Großonkel und Urgroßonkel

zur Versteigerung
Die Kelter faßt für 2*/2 Ohm Wein-Maische, und

wurde nur wegen Anschaffung einer größeren Kelter zurück¬
gestellt.

Neudorf,  den 13. September 1917.
Krechel, Bürgermeister.

km Ualetititi Millinger
im 92. Lebensjahre.

Neudorf, den 18. September 1917.
Jrn Warnen öer Werwanöten:

Anna Dohwiefner.

Samstag , den 22. h,
Mts ., abends 8V/ Uhr, in
Gastwirtschaft bei Kamerads
Jos . Merscheid.

Versammlung!
Wichtiger Tagesordnung

wegen ist vollzähliges undi
pünktliches Erscheinen erfotj
derlich. Der Vorstand.

I . V. : Lappas. -str
zur

Ich habe noch große Auswahl in:
Schlafzimmern mit zwei und dreitürigen Schränken in echt

nußb., eichen mahagoni, rüster, kirschbaum, birke
u. s. w. sowie den dazu gehörigen Draht - und
Polstermatrazen.

Speisezimmern in mittlerer und besserer Preislage, echt
nußb. und eiche.

Herrenzimmern echt eiche und nußbaum.
Kücheneinrichtungen in lackiert und echt Pitschpin und

Küchenschränke.
Einzelbetten, lackierte und polierte Kleiderschränke in allen

Größen.
Einzelbüffets und Vertikows, Stühlen in allen Arten und

Formen.
Sofas , Ausziehtische, Waschkommodenu. s. w.

Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Beerdigung und die
kirchliche Feier in aller Stille statt. Von Blumenspendenund Kondolenz¬
besuchen bittet man Abstand zu nehmen.

Stadttbeater Offenbad)a.tti.
Art Oberammergauer

Einen schweren

Iahrochsen

Simon Sauer ßlitwe,
möbelfabriR und Handlung.

Jllzey.

Passions-Testspiele

f Jlnulit fltftt Mo. 1

unter Leitung und Mitwirkung der berühmten Christus-
und Judasdarsteller Adolf und Gg. Faßnacht aus Bayern,
sowie hervorragender Passionsdarsteller, darunter Fr . Stadler

aus Oberammergau.
200 Mitwirkndc 200 Mitwirke#d«

auf eigens dazu eingebauter großer Festspiel-Bühne.
Spieltage vom 16 .— 23 . Sept . jeweils abends 7 '/,Uhr,

autzerdem am 16 . 19 . 22 . und 23 . September,
nachmittags 3 Uhr «nd abends 7Vr Uhr-

Vorverkauf ander Theatertageskaffevon vormittags 10—lUhr
und von 3—5 Uhr nachmittags.

zu verkaufen. Wo sagt die
Expedition d. Bl.

Ein schwerer, guter

Tabrodise
zu verkaufen.

Näheres in der Expedition
dieses Blattes.

Arbeiterfamilie
(KrieHersfrau mit 4 Kindern)
sucht bis 1. Oktober Wohnung
von 2—3 Zimmern mit Küche.

Gefl. Angebote erbittet
umgehend

Chemische Fabrik, Winkel.

! | Fernsprecher 2818 fHdiltZ Fernsprecher 2818 M
ftfterverpacMung.

Schusterstraste 29
Speziathaus

für

U Bandarbeiten u.RllitW(kere!eilm
Stets größte Auswahl

in allen Weuheiten

Treitag, den rr. Septemberd$. 3s.,
nachmittags 1 Uhr

beginnend, läßt die Gräfl. Matuschka-Greiffenklau'sche
«utsverwaltung zu Schloß Vollrads im Saale des Herrn
Conrad Allendorf  zu Winkel ihre Grundstücke in
den Gemeinden Winkel,. Mittelheim, Oestrich, Hallgarten
und Stephanshaufen auf weitere 12 Jahre öffentlich ver-
pachten.

Wir sacke«

llllll
J Mietverträge

lenftttg in der « rpodMoe Ns « hockg« - » « 1»g»oft,mch.

für die Bedienung unserer
Fernsprech- Einrichtungen für
sofort oder später ein mög
lichst in kaufmännischen Arbei
ten schon bewandertes Fräulein.

Chemische Fabrik, Winkel.

Düngemittel
für Herbstdüngung, empfiehlt

riss DBngergeschäft,
Wiesbaden, Dohhrimerstraße 101

Telephon 2108.
Versand nach allen Stationen

Eine gut erhaltene eifear j,0I

Kelterfcbraubt
ür Holzkelter zu verkaufe«.

Näheres im Verlag dich:
Zeitung.

Obst
jede Sorte und Menge, km
ortwährend
Heinrich Over

Geisenheim, Landstraße}
Nach vorheriger Anfragk

nimmt

Ullaumen
(Zwetschen) zum

Dörren
entgegen.

Eltviller Malzfabrik.
W . Kels,

Telephon Nr. 87

übe
«nt
lau
lass
tra

die
finl
inü

8d
SBe

Eine hin

fiolzRelter
mittlä

bet

mit Eisenschraube,
Größe," mit allem Zubel
wenig gebraucht, zu verkaE^

Zu erfragen in der
pedition dieses Blattes.

Arbeiterinnsin!

sucht
Aug. Haenchen»elektr. Fa»

Eltville a. Rh-

Mi!
15'

Kleiner gelber

Zwn-«ffe»ii«slhu
entlausen.

Wiederbringer Belohn"
Gartenstraße 1, O eft*!

Zr.

SltitMtrdi„liMik
Oestrich-Winkel.

Freitag abend 8 ‘/j
ortbild un g und

Dev

Me
Jir

F
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